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FDP-KV Viersen | Schaphauser Str. 59 | 47929 Grefrath 
 
Einladung per Mail 
zur Kreiswahlversammlung 

 

Einladung Kreiswahlversammlung / a. o. Kreisparteitag 
 
 
An die 
Mitglieder der Freien Demokratischen Partei  
im Kreisverband Viersen 
mit Hauptwohnsitz im Gebiet des FDP-Landesverbandes NRW 
 
sowie die Mitglieder der Freien Demokratischen Partei außerhalb des 
Landesverbandes NRW mit Hauptwohnsitz 

− im Wahlkreis Viersen I  (Nr. 52) 
− im Wahlkreis Viersen II (Nr. 53) 
− im Gebiet des FDP-Kreisverbands Viersen 

 
Grefrath, den 24.06.2026 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
 
auf Beschluss des Kreisvorstandes lade ich Sie ein zur  
 
Kreiswahlversammlung 
 
zur Aufstellung der Bewerberin/des Bewerbers für die Wahl zum 19. 
Landtag Nordrhein-Westfalen für die Wahlkreise Viersen I (Nr. 52) 
 und Viersen II (Nr. 53) 
 
am Montag, den 13.07.2026, um 19 Uhr 
in die Gaststätte KempIn, Peterstr. 23, 47906 Kempen 
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und im direkten Anschluss an diese Kreiswahlversammlung am gleichen Ort zu einem 
 
a. o. Kreisparteitag 
 
zur Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Landeswahlversammlung zur Aufstellung der 
Landesliste zur Landtagswahl. 
 
Tagesordnung der Kreiswahlversammlung 
 
 1. Eröffnung und Begrüßung 
 2. Feststellung der Stimmberechtigung 
 3. Wahl einer Versammlungsleiterin / eines Versammlungsleiters 
 4. Wahl einer Schriftführerin / eines Schriftführers 
 5. Benennung einer Vertrauensperson und einer stellvertretenden Vertrauensperson 
 6. Benennung von zwei Mitgliedern zur Abgabe der Versicherung an Eides statt 
 7. Wahl einer Zählkommission 

8a. Wahl der Bewerberin / des Bewerbers für den Wahlkreis Viersen I (Nr. 52), Schwalmtal, 
Viersen, Willich 

8b. Wahl der Bewerberin / des Bewerbers für den Wahlkreis Viersen II (Nr. 53), Brüggen, 
Grefrath, Kempen, Nettetal und Niederkrüchten 

 9. Verschiedenes 
 
Stimmberechtigt bei der Kreiswahlversammlung sind alle Mitglieder der FDP, die am Tag des 
Zusammentritts der Versammlung  
 

− zur Landtagswahl wahlberechtigt sind (wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne von Art. 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind und in Nordrhein-Westfalen ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung außerhalb des 
Landes haben) und 

− im Wahlkreis ihren Hauptwohnsitz haben. 
 
Tagesordnung des a. o. Kreisparteitages 
 
 1. Eröffnung und Begrüßung 
 2. Feststellung der Stimmberechtigung 
 3. Wahl einer Versammlungsleiterin bzw. eines Versammlungsleiters 
 4. Wahl einer Schriftführerin bzw. eines Schriftführers 
 5. Wahl einer Zählkommission 

6. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Landeswahlversammlung zur Aufstellung 
der Landesliste zur Landtagswahl 

 7. Verschiedenes 
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Stimmberechtigt auf dem Kreisparteitag sind alle Mitglieder der FDP, die am Tag des Zusammentritts 
der Versammlung 
 

− zur Landtagswahl wahlberechtigt sind (wahlberechtigt sind alle Deutschen im Sinne von Art. 
116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind und in Nordrhein-Westfalen ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen 
ihre Hauptwohnung haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung 
außerhalb des Landes haben) und 

− im Kreisverband als Mitglied geführt werden und im Gebiet des Landesverbandes ihren 
Hauptwohnsitz haben oder außerhalb des Landesverbandes als Mitglied geführt werden und 
ihren Hauptwohnsitz im Gebiet des Kreisverbandes haben. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Felix Grams 
Kreisvorsitzender 
 


